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Satzung über das Vermittlungsverfahren bei der 
Landeszahnärztekammer Sachsen 

Vom 21. November 2015 
 

Die Kammerversammlung der Landeszahnärztekammer Sachsen hat aufgrund von § 5 Absatz 
1 Satz 1 Nummer 6 in Verbindung mit § 8 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 des Sächsischen Heil-
berufekammergesetzes (SächsHKaG) vom 24. Mai 1994 (SächsGVBl. S. 935), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 2. April 2014 (SächsGVBl. Nr. 6/2014 vom 30.04.2014, S. 
266) geändert worden ist, am 21. November 2015 die folgende Satzung über das Vermitt-
lungsverfahren bei der Landeszahnärztekammer Sachsen beschlossen: 

§ 1 
Grundlagen 

(1) Die Landeszahnärztekammer Sachsen 
bietet aufgrund von § 39 des SächsHKaG in 
Verbindung mit § 3 Absatz 1 Ziffer 6 der Sat-
zung der Landeszahnärztekammer Sach-
sen ein Vermittlungsverfahren zur Beile-
gung berufsbezogener Streitigkeiten an. 

(2) Das Vermittlungsverfahren ist weder ein 
Schiedsverfahren im Sinne der Zivilprozess-
ordnung (ZPO) noch eine andere außerge-
richtliche Streitbeilegung im Sinne des Ge-
setzes zur Förderung der außergerichtli-
chen Streitbelegung. 

(3) Der Rechtsweg wird durch das Vermitt-
lungsverfahren nicht ausgeschlossen. 

(4) Die Durchführung des Vermittlungsver-
fahrens hat keine Auswirkungen auf die all-
gemeinen Verjährungsfristen (BGB). 

(5) Das Vermittlungsverfahren wird vom 
Rechtsausschuss der Landeszahnärzte-
kammer Sachsen an deren Sitz durchge-
führt. 

§ 2 
Aufgabe 

Das Vermittlungsverfahren hat die Aufgabe, 
eine gütliche Beilegung von Streitigkeiten 
zwischen Kammermitgliedern oder zwi-
schen Kammermitgliedern und Patienten 
und sonstigen Dritten zu bewirken, soweit 
sich die Streitigkeiten auf die zahnärztliche 
Berufsausübung beziehen. 

§ 3 
Grundsätze des Verfahrens 

(1) 1Die Mitglieder des Rechtsausschusses 
sind bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
unabhängig, weisungsungebunden und nur 
ihrem Gewissen und ihrer fachlichen Über-
zeugung verantwortlich. 2Sie haben über die 
Verhandlungen und die ihnen in Ausübung 

ihres Amtes zur Kenntnis gelangenden Un-
terlagen und Verhältnisse der Parteien Still-
schweigen zu bewahren. 

(2) Das Verfahren findet unter Ausschluss 
der Öffentlichkeit statt. 

(3) Bei Streitigkeiten zwischen Kammermit-
gliedern kann der Rechtsausschuss Aus-
künfte verlangen, soweit dem nicht das Be-
rufsgeheimnis oder eine dienstliche Pflicht 
zur Verschwiegenheit entgegenstehen, und 
deren persönliches Erscheinen veranlas-
sen. 

§ 4 
Nichtdurchführbarkeit des Verfahrens 

(1) Das Vermittlungsverfahren wird nicht 
durchgeführt, wenn 

a) in gleicher Angelegenheit bereits ein 
Schiedsspruch oder ein Urteil eines ordent-
lichen Gerichtes oder ein Berufsgerichtsur-
teil ergangen ist, 

b) ein ordentliches Gerichts- oder Berufs-
gerichtsverfahren anhängig ist, es sei denn, 
das anhängige Verfahren wird bis zur Ent-
scheidung des Vermittlungsverfahrens aus-
gesetzt, 

c) ein staatsanwaltliches Ermittlungsver-
fahren wegen desselben Tatbestandes an-
hängig ist, 

d) eine Partei vor Beginn des Vermittlungs-
versuches Widerspruch einlegt, 

e) der Rechtsausschuss zu der Überzeu-
gung kommt, dass die Behandlung der Sa-
che aus fachlichen, rechtlichen oder tat-
sächlichen Gründen für eine Vermittlung un-
geeignet ist. 

(2) 1Die Entscheidung über die Nichtdurch-
führbarkeit des Verfahrens oder dessen Ein-
stellung gemäß § 4 Absatz 1 Punkt e) ist 
schriftlich niederzulegen, zu begründen, 
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vom Vorsitzenden des Rechtsausschusses 
zu unterzeichnen und den Verfahrenspar-
teien zu übersenden. 2Diese Entscheidung 
ist unanfechtbar. 

§ 5 
Vermittlungsverfahren 

(1) Ein Antrag auf Eröffnung eines Vermitt-
lungsverfahrens kann von Kammermitglie-
dern, Patienten und sonstigen Dritten 
schriftlich gestellt werden.  

(2) 1Der Vorsitzende des Rechtsausschus-
ses informiert, unter Übersendung des An-
trages, die andere Partei über den Antrag 
auf Durchführung eines Vermittlungsverfah-
rens innerhalb von 14 Tagen. 2Die andere 
Partei wird gleichzeitig aufgefordert, binnen 
4 Wochen schriftlich zu erklären, ob sie mit 
der Durchführung eines Vermittlungsverfah-
rens einverstanden ist. 3Eine Verlängerung 
der Antwortfrist ist im Einvernehmen mit der 
anderen Partei möglich. 4Ist die Antwortfrist 
ungenutzt verstrichen, gilt der Antrag als ab-
gelehnt. 

(3) Die Parteien haben sich bei Antragstel-
lung zu erklären, ob ein Verfahren nach § 4 
Abs. 1 Buchstaben a) bis c) bereits anhän-
gig ist oder anhängig gemacht wird. 

(4) 1Nach Zustimmung der Parteien wird 
das Vermittlungsverfahren vom Vorsitzen-
den des Rechtsausschusses eröffnet. 2Die 
Parteien werden entsprechend informiert. 

3Die Zustimmung kann jederzeit widerrufen 
werden. 4Das Vermittlungsverfahren ist 
dann beendet. 

(5) 1Mit Eröffnung des Vermittlungsverfah-
rens werden die Parteien aufgefordert, 
sämtliche Unterlagen, die im Zusammen-
hang mit dem Sachverhalt stehen, dem 
Rechtsausschuss zur Verfügung zu stellen. 

2Soweit Patientendaten herausgegeben 
werden, ist eine Schweigepflichtentbin-
dungserklärung erforderlich. 3Erfolgt eine 
Schweigepflichtentbindungserklärung nicht, 
wird das Vermittlungsverfahren beendet. 

(6) 1Alle Schriftsätze, Schriftstücke und 
sonstigen Mitteilungen, die dem Rechtsaus-
schuss von einer Partei vorgelegt werden, 
sind der anderen Partei zur Kenntnis zu 
bringen. 2Gutachten und andere schriftliche 
Beweismittel, auf die sich der Rechtsaus-
schuss bei seiner Tätigkeit stützen kann, 
sind beiden Parteien zuzuleiten. 

(7) 1Zur Schaffung einer objektiven Aus-
gangsbasis kann der Rechtsausschuss die 
Durchführung einer wissenschaftlich be-
gründeten unabhängigen Sachverständi-
genbegutachtung anregen. 2Die Kosten der 
Begutachtung trägt der Antragsteller. 3An-
derslautende Abreden zwischen den Par-
teien bleiben von dieser Regelung unbe-
rührt. 

(8) Die Verbreitung und Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten unterliegen dem säch-
sischen Datenschutzgesetz. 

(9) 1Das Verfahren wird im Ermessen des 
Vorsitzenden des Rechtsausschusses ge-
führt. 2Es kann in schriftlicher oder mündli-
cher Verhandlung geführt werden. 3Der 
Rechtsausschuss bedient sich zur Durch-
führung des Verfahrens der Geschäftsstelle 
der Landeszahnärztekammer Sachsen ein-
schließlich der Patientenberatungsstelle. 

(10) Ist der Versuch einer Vermittlung durch 
die Patientenberatung gescheitert, ist bei 
Streitigkeiten zwischen Kammermitgliedern 
und Patienten die Durchführung einer 
mündlichen Güteverhandlung vorgesehen.  

§ 6 
mündliche Güteverhandlung 

(1) Wird eine mündliche Güteverhandlung 
durchgeführt, werden die Parteien mit einer 
Frist von mindestens zwei Wochen durch 
den Vorsitzenden des Rechtsausschusses 
geladen. 

(2) 1Die mündliche Güteverhandlung wird 
von mindestens zwei Zahnärzten und einem 
Juristen des Rechtsausschusses durchge-
führt. 2Mit Zustimmung der Verfahrenspar-
teien können Dritte an der Güteverhandlung 
teilnehmen. 

(3) 1Die Verfahrensparteien können sich 
durch einen Rechtsanwalt oder eine andere 
Person ihres Vertrauens vertreten lassen. 

2Der Vertreter muss eine schriftliche Voll-
macht vorlegen. 

(4) 1Anträge auf Ablehnung eines Mitgliedes 
des Rechtsausschusses wegen Besorgnis 
der Befangenheit sind beim Vorsitzenden 
des Rechtsausschusses einzureichen. 

2Über das Ablehnungsgesuch entscheidet 
der Rechtsausschuss.  
(5) 1Die mündliche Güteverhandlung sollte 
möglichst in einer Sitzung zu Ende geführt 



 

- 3 - 

werden. 2Sollte ein weiterer Termin erforder-
lich sein, wird er sofort bestimmt. 

§ 7 
Abschluss des Verfahrens 

Das Ergebnis des Verfahrens ist aktenkun-
dig zu machen. 

§ 8 
Dokumentation,  

Aufbewahrung der Akten 
(1) Jedes Vermittlungsverfahren ist mit       
einem Aktenzeichen, den Namen der Par-
teien, sowie den Daten und der Art der Erle-
digung zu registrieren. 

(2) 1Über die mündliche Güteverhandlung 
ist eine Niederschrift anzufertigen. 2Die Nie-
derschrift ist vom Vorsitzenden des Rechts-
ausschusses und dem Protokollführer zu 
unterzeichnen. 3Die Niederschrift ist allen 
Parteien als beglaubigte Abschrift zuzustel-
len. 

(3) Die Akte ist nach Abschluss des Verfah-
rens bei der Geschäftsstelle der Landes-
zahnärztekammer Sachsen für 5 Jahre un-
ter Verschluss aufzubewahren. 

(4) Die Aktenführung obliegt der Geschäfts-
stelle der Landeszahnärztekammer Sach-
sen. 

(5) 1Zur Einsichtnahme in die Akten sind 
ausschließlich die Verfahrensparteien und 
deren bestellte Vertreter, die Mitglieder des 
Rechtsausschusses der Landeszahnärzte-
kammer Sachsen sowie die Geschäftsstelle 
der Landeszahnärztekammer Sachsen be-
fugt. 2Die Akteneinsicht ist in der Geschäfts-
stelle der Landeszahnärztekammer Sach-
sen vorzunehmen. 

 

§ 9 
Kosten des Verfahrens 

(1) Die Durchführung eines Vermittlungs-
verfahrens ist für die Parteien mit Ausnahme 

der Gutachterkosten nach § 5 Abs. 5 Satz 2 
gebühren- und kostenfrei. 

(2) Ihre eigenen Kosten (insbesondere 
Rechtsanwaltsgebühren dgl.) tragen die 
Parteien des Vermittlungsverfahrens selbst. 

§ 10 
In-Kraft-Treten und Außer-Kraft-Treten 

1Diese Satzung über das Vermittlungsver-
fahren bei der Landeszahnärztekammer 
Sachsen tritt am 1. Januar 2016 in Kraft. 

2Gleichzeitig tritt die Satzung über das Ver-
mittlungsverfahren bei der Landeszahnärz-
tekammer Sachsen vom 8. November 2003, 
veröffentlicht im Zahnärzteblatt Sachsen, 
Heft 12/2003, Seite 17 ff., zuletzt geändert 
am 14. November 2009, veröffentlicht im 
Zahnärzteblatt Sachsen, Heft 12/2009, 
Seite 23 außer Kraft. 

Dresden, den 21. November 2015 

 

 

 
Dr. med. Mathias Wunsch 
Präsident der Landeszahnärztekammer   
Sachsen 

Die vorstehende Satzung über das Vermitt-
lungsverfahren bei der Landeszahnärzte-
kammer Sachsen vom 21. November 2015 
wird hiermit ausgefertigt und im Zahnärzte-
blatt Sachsen bekannt gemacht. 

Dresden, den 21. November 2015 

 

 

 
Dr. med. Mathias Wunsch 
Präsident der Landeszahnärztekammer   
Sachsen 
 
 

 




